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Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2
Satz 1 der Handwerksordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I
S. 3074), der zuletzt durch Artikel 1 Nr. 26 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2934) geändert wor-
den ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung:

§ 1

Staatliche
Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf Rollladen- und Sonnenschutz-
mechatroniker/Rollladen- und Sonnenschutzmechatro-
nikerin wird gemäß § 25 der Handwerksordnung zur Aus-
bildung für das Gewerbe Nummer 13, Rollladen- und
Jalousiebauer, der Anlage B, Abschnitt 1 der Handwerks-
ordnung staatlich anerkannt.

§ 2

Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert drei Jahre.

§ 3

Zielsetzung der Berufsausbildung

Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und
Kenntnisse sollen bezogen auf Arbeits- und Geschäfts-
prozesse so vermittelt werden, dass die Auszubildenden
zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im
Sinne von § 1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes be-
fähigt werden, die insbesondere selbständiges Planen,
Durchführen und Kontrollieren einschließt. Diese Befähi-
gung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 8 und 9
nachzuweisen.

§ 4

Ausbildungsberufsbild

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens
die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse:

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Umgang mit Informations- und Kommunikations-
techniken,

6. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Arbei-
ten im Team,

7. Einrichten, Sichern und Räumen von Arbeitsplätzen,

8. Be- und Verarbeiten von Werk- und Hilfsstoffen
sowie von Halbzeugen,

9. Handhaben von Werkzeugen und Geräten, Bedienen
und Instandhalten von Geräten, Maschinen und
technischen Anlagen,

10. Herstellen von Rollpanzern, Behängen und Ladenflü-
geln,

11. Herstellen und Montieren von Rollabschlüssen,

12. Montieren von nicht rollbaren Abschlüssen, 

13. Montieren von Automatisierungs- und Steuerungs-
komponenten,

14. Herstellen und Montieren von Rollladen- und Fens-
terkombinationen,

15. Durchführen von Funktionsprüfungen,

16. Durchführen von Wartungs- und Instandsetzungsar-
beiten,

17. Kundenorientierung,

18. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen.

§ 5

Ausbildungsrahmenplan

Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 4 sollen nach
der in der Anlage enthaltenen Anleitung zur sachlichen
und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Ausbil-
dungsrahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Aus-
bildungsrahmenplan abweichende sachliche und zeit-
liche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbeson-
dere zulässig, soweit betriebspraktische Besonderheiten
die Abweichung erfordern.

§ 6

Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des
Ausbildungsrahmenplanes für die Auszubildenden einen
Ausbildungsplan zu erstellen.

§ 7

Berichtsheft

Die Auszubildenden haben ein Berichtsheft in Form
eines Ausbildungsnachweises zu führen. Ihnen ist Gele-
genheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbil-
dungszeit zu führen. Die Ausbildenden haben das Be-
richtsheft regelmäßig durchzusehen.
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§ 8

Zwischenprüfung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine
Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll vor dem Ende
des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der
Anlage für die ersten 18 Monate aufgeführten Fertigkei-
ten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunter-
richt entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermitteln-
den Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesent-
lich ist.

(3) Der Prüfling soll in insgesamt höchstens sieben
Stunden eine Arbeitsaufgabe durchführen und dokumen-
tieren. Für die Arbeitsaufgabe kommt insbesondere das
Herstellen eines Werkstückes unter Anwendung manuel-
ler und maschineller Bearbeitungstechniken in Betracht.
Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsschritte und
Arbeitsabläufe planen, Arbeitsmittel festlegen, techni-
sche Unterlagen nutzen sowie Maßnahmen zur Sicher-
heit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum
Umweltschutz und zur Qualitätssicherung berücksichti-
gen kann.

§ 9

Gesellenprüfung

(1) Die Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in der
Anlage aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie
auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff,
soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll im Teil A der Prüfung in insgesamt
höchstens 21 Stunden eine Arbeitsaufgabe, die einem
Kundenauftrag entsprechen soll, durchführen und inner-
halb dieser Zeit in insgesamt höchstens 20 Minuten 
hierüber ein Fachgespräch führen. Für die Arbeitsauf-
gabe kommt insbesondere in Betracht:

1. Herstellen und Montieren einer Rollladenanlage ein-
schließlich Antrieb, Steuerung und einbruchhemmen-
der Maßnahmen,

2. Herstellen und Montieren einer Sonnenschutzanlage
einschließlich Antrieb und Steuerung oder 

3. Herstellen und Montieren eines Rolltors oder Rollgit-
ters einschließlich Antrieb, Steuerung und Sicher-
heitseinrichtungen.

Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe
unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer, organisa-
torischer und zeitlicher Vorgaben selbständig planen,
Arbeitszusammenhänge erkennen, Arbeitsergebnisse
kontrollieren und dokumentieren sowie Maßnahmen zur
Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit
sowie zum Umweltschutz ergreifen kann. Durch das
Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er fachbezo-
gene Probleme und deren Lösungen darstellen, die für
die Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe
aufzeigen sowie die Vorgehensweise bei der Ausführung
der Arbeitsaufgabe begründen kann. Die Ausführung der
Arbeitsaufgabe ist mit 80 Prozent und das Fachgespräch
ist mit 20 Prozent zu gewichten.

(3) Der Prüfling soll im Teil B der Prüfung in den Prü-
fungsbereichen Fertigungstechnik, Montage- und Ser-
vicetechnik sowie Wirtschafts- und Sozialkunde schrift-
lich geprüft werden. In den Prüfungsbereichen Ferti-
gungstechnik sowie Montage- und Servicetechnik sind

insbesondere praxisbezogene Aufgaben mit verknüpften
informationstechnischen, technologischen und mathe-
matischen Sachverhalten zu analysieren, zu bewerten
und zu lösen. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er die
Arbeitssicherheits-, Gesundheitsschutz- und Umwelt-
schutzbestimmungen berücksichtigen, die Verwendung
von Werkstoffen, Hilfsstoffen und Halbzeugen planen
sowie Werkzeuge, Geräte, Maschinen und technische
Anlagen zuordnen, Herstellerangaben beachten und
qualitätssichernde Maßnahmen einbeziehen kann. Es
kommen praxisbezogene Aufgaben insbesondere aus
folgenden Gebieten in Betracht:

1. im Prüfungsbereich Fertigungstechnik:

Beschreiben der Vorgehensweise bei der Herstellung
von Behängen, rollbaren oder nicht rollbaren Ab-
schlüssen einschließlich der erforderlichen Antriebe,
Steuerungen, einbruchhemmenden Systeme und
Sicherheitskomponenten unter Berücksichtigung des
Einrichtens und Bedienens von Maschinen und techni-
schen Anlagen, der Produktqualität sowie beim Erstel-
len von Fertigungsunterlagen, beim Optimieren von
Arbeitsabläufen und beim Instandhalten von Werkzeu-
gen, Geräten, Maschinen und technischen Anlagen;

2. im Prüfungsbereich Montage- und Servicetechnik:

Beschreiben der Vorgehensweise bei Montagearbei-
ten einschließlich Inbetriebnahme oder bei Wartungs-
und Instandsetzungsarbeiten unter Berücksichtigung
der systematischen Eingrenzung von Fehlern, Befesti-
gungstechnik sowie Funktionsprüfungen bei Steue-
rungskomponenten und -anlagen nach vorgegebenen
Richtlinien;

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt.

(4) Für den Prüfungsteil B ist von folgenden zeitlichen
Höchstwerten auszugehen:

1. im Prüfungsbereich Fertigungstechnik 180 Minuten,

2. im Prüfungsbereich Montage- und
Servicetechnik 120 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde 60 Minuten.

(5) Prüfungsteil B ist auf Antrag des Prüflings oder
nach Ermessen des Prüfungsausschusses in einzelnen
Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu
ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den
Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung der Ergebnis-
se für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die
jeweiligen bisherigen Ergebnisse und die entsprechen-
den Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprüfung im
Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

(6) Innerhalb des Prüfungsteils B sind die Prüfungsbe-
reiche wie folgt zu gewichten:

1. Prüfungsbereich Fertigungstechnik 50 Prozent,

2. Prüfungsbereich Montage- und 
Servicetechnik 30 Prozent,

3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und
Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Die Prüfung ist bestanden, wenn im Prüfungsteil A
und Prüfungsteil B jeweils mindestens ausreichende
Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prüfungsberei-
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che des Prüfungsteils B müssen mindestens ausreichen-
de Leistungen, in dem weiteren Prüfungsbereich des Prü-
fungsteils B dürfen keine ungenügenden Leistungen
erbracht worden sein.

§ 10

Übergangsregelung

Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttre-
ten dieser Verordnung bestehen, sind die bisherigen Vor-
schriften weiter anzuwenden, es sei denn, die Vertrags-

parteien vereinbaren die Anwendung der Vorschriften
dieser Verordnung.

§ 11

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2004 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Rolladen- und Jalousiebauer-Ausbil-
dungsverordnung vom 19. März 1984 (BGBl. I S. 419)
außer Kraft.

Berlin, den 23. Juni 2004

D e r  B u n d e s m i n i s t e r
f ü r  W i r t s c h a f t  u n d  A r b e i t

In Vertretung
G e o rg  W i l h e l m  A d a m o w i t s c h
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